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Einleitung

A. Die Diversifizierung der Arbeitsverhältnisse

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Produktion ist kein neues Phänomen.
Dennoch sind die Auswirkungen intensiver denn je zu spüren.1Bereits in den 1980er-
Jahren ließen sich aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Informations- und
Kommunikationstechnologien erste Auswirkungen auf das Arbeitsleben feststellen.2

Diese Entwicklung wurde in den 1990er-Jahren mit dem fortschreitenden Wandel
hin zu einer Informationsgesellschaft verstärkt.3Auch in jüngerer Zeit zeigen sich die
mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft als Katalysator einer immer weitergehenden Diversifizierung der Arbeits-
welt.4 Jüngst hat zudem die Covid-19-Pandemie, die zu einer raschen und erhebli-
chen Zunahme des mobilen Arbeitens geführt hat,5 ihren Teil zu dieser Entwicklung
beigetragen.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt fügt sich dabei in ein vielschichtiges Gefüge
verschiedener Veränderungen ein.6 Triebfeder des digitalen Wandels ist die sich
rasch entwickelnde und weiter fortschreitende Informations- und Kommunikati-
onstechnologie. Erst durch die zunehmende Leistungsfähigkeit der Mikroprozes-
soren, der Speichermöglichkeiten sowie der immer besseren Vernetzung, die einen
weltweiten Informationsaustausch zulässt, wird die digitale Infrastruktur überhaupt
ermöglicht. Diese ist es wiederum, die eine wichtige Rolle in der Globalisierung der
Wirtschaft einnimmt. So sind es auch die modernen Formen der Informations- und
Kommunikationstechnologien, die eine orts- und zeitübergreifende Zusammenarbeit
ermöglichen.7 Hiermit geht angesichts der zugleich fortschreitenden Globalisierung

1 Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B8 f.); daher griff auch der
71. Deutsche Juristentag im Jahr 2016 die „Digitalisierung der Arbeitswelt“ als Thema auf.

2 S. etwa die Enquete-Kommission „Neue Informations- und Kommunikationstechniken“,
BT-Drs. 9/2442, S. 97–115, der 1981 vom Bundestag die Aufgabe zugewiesen wurde, die
Probleme der neuen Informationstechniken auch unter rechtlichen Aspekten darzustellen und
Empfehlungen auszusprechen. Im Zuge dessen wurden auch die Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt untersucht.

3 S. hierzu etwa den Schlussbericht der Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in
Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“, in welchem
auch die Auswirkungen auf die Arbeitswelt dargestellt wurden, BT-Drs. 13/11004, S. 48–61.

4 S. zum Ganzen Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B8 ff. m.w.N.).
5 Zu diesem Aspekt Hähnchen/Schrader/Weiler/Wischmeyer, JuS 2020, 625.
6 So Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B11).
7 Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B11 ff.).



und den rapiden Entwicklungen einher, dass sowohl die Flexibilität als auch die
Wandlungsfähigkeit der Unternehmen und Konzerne massiv an Bedeutung ge-
wonnen haben.8Neu ist nicht die Komplexität der Entscheidungen, sondern die nicht
zuletzt auch durch sich rasant entwickelnde Start-ups steigende Veränderungsge-
schwindigkeit, mit der sich die Unternehmen auseinandersetzenmüssen. Der globale
Wettbewerb wie auch rasante technologische und gesellschaftliche Entwicklungen
erschweren zunehmend eine umfassende und nachhaltige Projektplanung. Eine
langwierige und detaillierte Vorabplanung von Projekten ist angesichts schneller
Innovationsschübe und disruptiver Entwicklungen oftmals kaum mehr möglich.9

Kurze Innovations-, Entwicklungs- und Produktionszyklen gewinnen in der Folge
zunehmend an Bedeutung.10 Beispielhaft lässt sich hierzu etwa der Wettbewerb
klassischer Automobilhersteller mit schnell wachsenden Konkurrenten wie Tesla
anführen. Etwas pathetisch stellte Bill Gates fest: „Um heute erfolgreich zu sein,
muss man anpassungsfähig sein und ständig neu denken, neu beleben, reagieren und
neu erfinden wollen.“11

Zur Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Unternehmen sollen die sich wan-
delnden Formen der Arbeitsorganisationen beitragen. Im Zuge dieser Umgestaltung
lässt sich nicht nur vermehrt eine Subjektivierung, sondern zugleich eine Flexibi-
lisierung, Intensivierung sowie eine Entgrenzung der Arbeit feststellen.12 Die Sub-
jektivierung meint dabei die Tendenz, den Beschäftigten nicht mehr mittels klassi-
scher arbeitsbezogener Weisungen die einzelnen Arbeitsschritte, sondern nur ab-
strakt dieArbeitsergebnisse vorzugeben.13DieOrganisation der Tätigkeit bleibt dann
dem Personal überlassen.14 Insofern soll die geförderte Autonomie bei der Aufga-
benerledigung dazu führen, dass die Flexibilisierung zur engen und zeitnahen

8 Hoffmann/Roock, Agile Unternehmen, S. 1; Walzer, Der arbeitsrechtliche Schutz der
Crowdworker, S. 24.

9 Bertermann/Römermann, AuA 2017, 154 (156); Günther/Böglmüller, NZA 2019, 273;
Hoffmann, in: IT-Projektmanagement, S. 5; Zurheide, Herausforderungen bei einer Soft-
wareentwicklung im Scrum-Verfahren, S. 27.

10 Günther/Böglmüller, NZA2019, 273;Hoffmann, in: IT-Projektmanagement, S. 5; vgl. zu
den Gründen für die Anwendung agiler Methoden Komus, Status Quo Agile 2016/2017, S. 5;
bitkom research, Etengo-Freelancer-Index VI, S. 27; Anderson/Uhlig, Das agile Unternehmen,
S. 264 ff.

11 In englischer Fassung auch Olbert/Prodoehl/Worley, Agilität, S. 4.
12 So Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B17 f.), der zugleich unter

Bezugnahme auf Waltermann, in: Verhandlungen des 68. DJT, 1. Band, Gutachten B, darauf
hinweist, dass die Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis durch die Zunahme atypischer Be-
schäftigungsformen wie Teilzeitarbeit, befristeter Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit mit
Ausnahme von Solo-Selbständigen in keinem spezifischen Zusammenhang mit der Digitali-
sierung stünden. Als Normalarbeitsverhältnis wird ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in
Vollzeit verstanden, s. etwa Walzer, Der arbeitsrechtliche Schutz der Crowdworker, S. 23; zur
Bedeutung der Begriffswahl s. Wank, RdA 2010, 193 ff.

13 Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B17).
14 S. hierzu Moldaschl/Voß, Subjektivierung von Arbeit, passim.
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Koppelung an die Markterfordernisse und Kundenwünsche führt.15 Die Änderungen
in der Arbeitsorganisation erfassen zudem ganze Organisationsstrukturen. So lässt
sich vielfach die Abkehr von festen, hierarchisch gegliederten Strukturen feststellen.
An deren Stelle treten dann flexible, projektbezogene Formen der Zusammenarbeit.
Mit der Digitalisierung geht zugleich einher, dass die gleichzeitige physische An-
wesenheit mehrerer an einem Prozess beteiligter Arbeitnehmer nicht mehr not-
wendig ist.16 Eine Ausprägung dieses Wandels stellt die „Agilisierung“ der Arbeits-
und Organisationsformen dar.17

Die Veränderungen der Arbeitswelt werden darüber hinaus durch eine veränderte
Priorisierung der Beschäftigten angetrieben.18 So zeigen Studien, dass nicht nur
vermehrt Wert auf eine zeit- und ortsflexible Tätigkeit gelegt wird,19 sondern zu-
gleich der sog. Work-Life-Balance eine größere Bedeutung zukommt, als dies noch
in früherenGenerationen der Fall war. DieMöglichkeit, imHome-Office zu arbeiten,
trägt im Zuge dessen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei.20 Vielfach ver-
zichten hochqualifizierte Personen, insbesondere in der IT-Branche, zudem bewusst
und im Gegensatz zu früher auf eine dauerhafte Beschäftigung bei einem Arbeit-
geber. Hiervon versprechen sich die Experten Freiheit bei der Entscheidung, an
welchen Projekten sie beteiligt sein wollen, eine selbstbestimmte Leistungserbrin-
gung sowie bessere Verdienstchancen.21

Zusammenfassend werden diese Entwicklungen im Allgemeinen mit den
Schlagworten „Industrie 4.0“22, „Vierte industrielle Revolution“23, „Zweites Ma-
schinenzeitalter“24 sowie „Arbeit 4.0“25 und „New Work“26 im Kontext der refor-

15 Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B18).
16 Speziell im Kontext der agilen Arbeit Günther/Böglmüller, NZA 2019, 273 f.; ähnlich

Heise, NZA-Beilage 2019, 100 f.;Pfrang, Das Ausbleiben arbeitsrechtlicherWeisungen, S. 46;
vgl. auch Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B19), der sich auf die
Matrixstrukturen bezieht; Walzer, Der arbeitsrechtliche Schutz der Crowdworker, S. 24 f.

17 S. hierzu Einleitung B. I., II.
18 S. hierzu Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B20 f.).
19 Krause, in: Verhandlungen des 71. DJT, 1. Band, S. B1 (B20).
20 Vgl. BMAS, Mobiles und entgrenztes Arbeiten, S. 17.
21 S. hierzu Heise, in: CLI/Luther/UJ/BUJ, Agile Arbeit 2019, S. 156 (157); ders., NZA

2017, 1571 (1572); Hennig, in: Böhm/Hennig/Popp, Zeitarbeit und Arbeiten 4.0, Kapitel 3
Rn. 4; Pfrang, Das Ausbleiben arbeitsrechtlicher Weisungen, S. 197 f.

22 So etwa Giesen/Junker/Rieble (Hrsg.), Industrie 4.0, passim; Günther/Böglmüller, NZA
2015, 1025 (1026); zur Entwicklung des Arbeitsrechts 4.0, s. Steffan, NZA 2015, 1409.

23 So etwa BMBF, Zukunftsprojekte der Hightech-Strategie, S. 52.
24 Brynjofsson/McAfee, The Second Machine Age, passim.
25 S. hierzu etwa BMAS, Weissbuch Arbeiten 4.0; Giesen/Kersten, Arbeit 4.0, passim;

Walzer, Der arbeitsrechtliche Schutz der Crowdworker, S. 23, Krause, NZA-Beilage 2017,
53 ff.; Heise, NZA 2017, 1571.

26 Eufinger/Burbach, DB 2019, 1147; Heise, NZA-Beilage 2019, 100 ff.; Stück, ArbR-
Aktuell 2018, 409 ff.; der Begriff geht aufFrithjof Bergmann zurück. Gemeint ist damit die neue
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